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Beschluss:

1. Über die Anträge der Fraktionen des Rates und der Stadtbezirksräte (Anlagen 1.0 bis 
1.2) und über die Ansatzveränderungen der Verwaltung (Anlagen 2.1 und 2.2) wird 
abgestimmt wie in den Anlagen vermerkt. Die Anlagen samt Einzelabstimmungs-
ergebnissen sind Bestandteile des Beschlusses.

2. Dem Entwurf des Haushaltsplans 2016 einschließlich der unentgeltlichen 
Zuwendungen im Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches Soziales und Gesundheit 
– wie in der dem Rat der Stadt am 28.12.2015 übersandten geänderten 
Zuschussliste aufgeführt- (Anlage 3) und dem Entwurf des Investitionsprogramms 
2015 -2019 wird unter Berücksichtigung der Einzelabstimmungsergebnisse zu den 
Anträgen der Fraktionen des Rates und der Stadtbezirksräte (Anlagen 1.0 bis 1.2) 
und den Ansatzveränderungen der Verwaltung (Anlagen 2.1 und 2.2) zugestimmt.

.

Sachverhalt:

In den Anlagen 1 (1.0-1.2) sind die den Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches Soziales 
und Gesundheit betreffenden Anfragen/Anregungen und finanzunwirksamen Anträge (1.0), 
die Anträge zum Ergebnishaushaushalt 2016 (1.1) der Fraktionen des Rates und der 
Stadtbezirksräte sowie ein Fraktionsantrag zum Finanzhaushalt einschließlich 
Investitionsprogramm 2015-2019 - die Ansätze für Schönheitsreparaturen sämtlicher 
Teilhaushalte betreffend – (1.2) aufgelistet. Die Anlagen 2.1 und 2.2 beinhalten die 
Ansatzveränderungen der Verwaltung.  

Als Anlage 3  ist ein Auszug aus der dem Rat der Stadt am 28.12.2015 übersandten 
geänderten Zuschussliste beigefügt, aus dem die unentgeltlichen Zuwendungen im 
Zuständigkeitsbereich des Fachbereichs Soziales und Gesundheit hervorgehen. 

Für das Haushaltsjahr 2015 sind für das Dezernat V Haushaltsreste von 5,86 Mio. € gebildet 
worden. Bis Ende 2019 ist geplant, die Haushaltsreste für das Dezernat V bis auf einen 
Stand von 2,92 Mio. € abzubauen. Der von der Verwaltung vorgelegte Haushaltsplanentwurf 
2016, der den Haushaltsresteabbau bis Ende 2019 für das Investitionsmanagement auf 
24,3 Mio. € beziffert, beinhaltet diese Planung. In der Anlage 4 zu dieser Vorlage sind die 
Haushaltsreste des Dezernates Ende 2019 auf die zugehörigen Fachbereiche 
aufgeschlüsselt.
 
Hinweis:
Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte haben Änderungen der Produkterträge und -
aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der 
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Beschlussfassung durch den Rat darstellbar. Die endgültigen Produkt-Planbeträge können 
daher erst im Enddruck des Haushaltsplanes 2016 abgebildet werden.

Dr. Hanke

Anlage/n:
Anlagen 1.0 bis 1.2
Anlagen 2.1 bis 2.2
Anlage 3
Anlage 4
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Dezernat V /FB 50                                                                                                28.01.2016  
( Abt. 50.3/Stelle 50.34) 
 
 
  
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2016 Nr. A 011 der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen         
    
 
Text: 

 
In den letzten Jahren wurden an die DWB für den Tagestreff IGLU konstante Zuschüsse in 
Höhe von jeweils 75.500 € aus den Mitteln des Fachbereiches 50 – Soziales und 
Gesundheit gezahlt. Das bedeutet, dass der Tagestreff IGLU bislang nicht von der vom Rat 
beschlossenen Dynamisierung der Zuschüsse in diesem Bereich profitiert.  
Zum Haushalt 2016 hat die DWB einen Antrag auf Erhöhung der Zuschüsse gestellt, der 
aus unserer Sicht finanziell im Rahmen der für andere Zuschussempfänger geltenden 
Dynamisierung liegt.  
Vor diesem Hintergrund fragen wir:  
1. Aus welchem Grund wurde die DWB bei den Zuschüssen zum Tagestreff IGLU bislang 
aus der Dynamisierung ausgeschlossen?  
2. Gibt es formale, rechtliche oder vertragliche Gründe, die gegen eine Aufnahme des 
Tagestreff IGLU in die Dynamisierung sprechen?  
3. Plant die Verwaltung, den Tagestreff IGLU in Zukunft ebenfalls bei Dynamisierung zu 
berücksichtigen?  
 
 
 
Begründung:  
 
(optional, wenn nicht zu lang) 
 
 
Antwort: 
 
Die Zuschüsse für den Tagestreff  IGLU werden aufgrund einer Vereinbarung aus dem Jahr 
2008 gezahlt. Die Vereinbarung wurde zwischen der Stiftung Wohnen und Beraten, dem 
Land Niedersachsen und der Stadt Braunschweig geschlossen. Eine Dynamisierung ist in 
der Vereinbarung nicht vorgesehen. Unter Punkt 6 der Vereinbarung wurde die Finanzierung 
mit einem festen Budget festgelegt. Eine Dynamisierung ist daher ausgeschlossen.  
 
Die Laufzeit der Vereinbarung wurde unter Punkt 7 auf 3 Jahre festgelegt und das sich die 
Laufzeit um jeweils ein Jahr automatisch verlängert soweit keine Kündigung erfolgt. Die 
Kündigung ist mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende der Laufzeit möglich.  
 
 
 
Dr. Hanke 
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